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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf, hier: Feuerwehr

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, hier: Regenrückhaltebecken

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen, hier:

Freizeitfläche

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen mit ihren Einfahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, zugunsten der Anwohner:innen WA 2, der
Versorgungsträger und der Gemeinde Gokels
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
Hier: 10 % Grenze (entspricht 10 % der Jahresgeruchsstunden)
gem. Immissionsporgnose nach TA Luft/GIRL SH

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)
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GERUCHS-
IMMISSION

HT Hundetrainingsanlage

2.   Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 16-20 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl als Dezimalzahl
(§ 19 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
(§ 20 Abs. 3 BauNVO)

Maximal zulässige Traufhöhe in m über Bezugspunkt
(§ 18 BauNVO)

THmax.
8,00 m

Maximal zulässige Gebäudehöhe in m über Bezugspunkt
(§ 18 BauNVO)

GHmax.
9,50 m

o Offene Bauweise
(§ 22 Nr. 2 BauNVO)
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Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Doppelhäuser zulässig

Ein- und Ausfahrt

Bäume zu erhalten

8. Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

II. Nachrichtliche Übernahme

Sichtdreieck, Sichtflächen (§ 9 Abs. 6 i.V.m. § 37 StrWG)

Abfallsammelanlage

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(s. Text Teil B Nr. 5) (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Fuß- und Radweg

Privatparkplatz WA 1/ öffentliche Besucherparkplätze
privat und
öffentlich

Öffentlicher Parkplatz

A Abstandsgrün

Z Zuwegungsbereich

Zufahrt /
Stellplätze

As

Zufahrts- und Stellplatzbereiche

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und das Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern (s. Text Teil B, Pkt. 8.6)

Bäume anzupflanzen

Bepflanzung der neuen Böschung (s. Text Teil B, Pkt. 8.3)B

Anpflanzung einer freiwachsenden Hecke (s. Text Teil B, Pkt. 8.2)

Nur Mehrfamilienhäuser (als Einzelhaus) zulässig

M1 Extensivgrünland (s. Text Teil B, Pkt. 8.11)

M2 Streuobstwiese (s. Text Teil B, Pkt. 8.12)

M3/4 artenreiche Blühwiese (s. Text Teil B, Pkt. 8.13)

Fußweg

Knick zu erhalten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V. m. § 21 Abs. 1 LNatSchG)

MFH

H

Anpflanzung von Gehölzen (s. Text Teil B, Pkt. 4 und Pkt. 8.6)
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III. Darstellung ohne Normcharakter

Erhaltenswerte Bäume außerhalb des Geltungsbereiches
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I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (WA) (§ 4 BauNVO):

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 
3 bis Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig.

1.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO Ferienwohnungen nicht zulässig.

1.3 In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO i.V. mit § 13 BauNVO Gebäude und 
Räume für freie Berufe zulässig.

2.   Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

2.1 In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) mit der Nr. 1 sind maximal 8 Wohnungen (8 WE) pro Einzelhaus (hier: 
Mehrfamilienhaus (MFH)) zulässig. In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) mit der Nr. 2 und 3 sind maximal 
eine Wohnung (1 WE) pro Einzelhaus (E) und 1 Wohnung (1WE) pro Doppelhausscheibe (D) zulässig.

3.   Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 18 Abs. 1 BauNVO)

3.1 Gebäudehöhe (GH)
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis 3) sowie der Fläche für Gemeinbedarf werden die maximal 
zulässigen Gebäudehöhen [GH max.] durch die Höhenangabe über Normalhöhennull (ü.NHN). festgesetzt. 
Bezugshöhe ist die ohne Auf- oder Abtrag gemittelte und mit BZH gekennzeichnete Geländehöhe des 
jeweiligen Baufensters (ü.NHN). Die Gebäudehöhe wird durch den höchsten Punkt des Daches einschließlich 
der Gauben und Dachaufbauten begrenzt. Sie darf ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile oder 
technische Anlagen (Schornsteine, Antennenanlagen, Lüftungsanlagen) um maximal 1,00 m überschritten 
werden.

3.2 Traufhöhen (TH)
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA 1 und WA 2) wird die maximal zulässige Traufhöhe [TH max.] für 
eine Traufseite auf 8,00 m gemessen von der Oberkante des Erdgeschossfußbodens (OKFFB EG) 
festgesetzt. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Dach und Wand (Außenhaut).

4. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 und 23 BauNVO)

4.1 Im WA 1-3 und der Fläche für Gemeinbedarf ist die offene Bauweise festgesetzt. Es sind Gebäudelängen bis 
zu 50 m zulässig.

4.2 Im WA 1 (MFH) ist eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen und Balkone bis zu 1,50 m 
zulässig.

5. Von der Bebauung freizuhaltende Grundstücksteile (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

5.1 Die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke), sind von jeder sichtbehindernden 
Nutzung, Bebauung und Bepflanzung zwischen 0,80m und 2,50m über Fahrbahnoberkante dauernd 
freizuhalten. Innerhalb der Sichtflächen dürfen keine Parkplätze ausgewiesen werden.

6. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBO S.-H.)

6.1 Solar- und Photovoltaikanlagen
Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in Verbindung mit 
Dächern vorzusehen. Aufgeständerte und überkragende Anlagen sind unzulässig.

6.2 Dacheindeckungen
Als Dacheindeckungen für Hauptgebäude sind nur nicht hochglänzende Dachziegel und Dachsteine in den 
Farben Rot, Rotbraun, Schwarz, Anthrazit, Grau und Grün sowie extensiv begrünte (lebende Pflanzen) 
Dächer zulässig. Für Wintergärten und Loggien sind auch andere Materialien zulässig.

Überdachte Stellplätze (sogenannte Carports), Garagen, Nebenanlagen sind ausschließlich mit extensiv 
begrünten (lebenden Pflanzen) Dächern auszuführen.

6.3 Oberirdische Lagerbehälter
Das Aufstellen oberirdischer Lagerbehälter (für die Energieversorgung) ist auf den Grundstücksflächen nicht 
zulässig.

7. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen sowie Zahl der notwendigen Stellplätze oder Garagen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO i.V. mit § 86 LBO S.-H.)

7.1 Anzahl der Stellplätze
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 3 sind pro Wohnung mindestens zwei Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken herzustellen. Für das WA Nr. 1 sind pro Wohnung mind. ein Stellplatz auf der 
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung „Parkplatz – privat und öffentlich“ herzustellen. Die 
darüberhinausgehenden Stellplätze stehen als öffentliche Parkplätze der Allgemeinheit, insbesondere den 
Besucher:innen des Gebietes, zur Verfügung.

7.2 Kleinwindanlagen
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Kleinwindanlagen, auch wenn sie im Sinne des § 14 (1) 
BauNVO als untergeordnet gelten, nicht zulässig.

7.3 Abstand zur Straßenverkehrsfläche
Der Abstand zwischen überdachten Stellplätzen (Carports) und Garagen und der Straßenverkehrsfläche 
sowie privaten Erschließungswegen (Geh-, Fahr- und Leitungsrechten) in den Allgemeinen Wohngebieten 
(WA) mit den Nrn. 2 und 3 muss mindestens 3,00 m betragen.

8. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB, sowie § 9 Abs. 1 Nr. 14 und Nr. 20
BauGB)

Anpflanzungen § 9 (1) Nr. 25a BauGB (anrechenbarer Ausgleich)
Anpflanzung von Großbäumen
8.1 Zur Durchgrünung des Gebietes, zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen und als Ausgleich sind 

Baumanpflanzungen gemäß Pflanzlise 1 vorzunehmen:

- Je 5 Stellplätze ist 1 Großbaum im Bereich der Parkplatzfläche "privat und öffentlich" anzupflanzen.
- Entlang der Planstraße sind 7 Großbäume anzupflanzen (Verortung siehe Planzeichnung).
- Am Straßenrand der Straße "Am Sportplatz" sind drei Großbäume anzupflanzen (Verortung siehe 
Planzeichnung)
- Am Rand des geplanten Fuß- und Radweges sind 2 Großbäume anzupflanzen (Verortung siehe 
Planzeichnung).

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Flächen zum Anpflanzen
8.2 Am Südrand der Parkplatzfläche mit der Bezeichnung "privat und öffentlich" ist eine freiwachsende Hecke 

gem. Pflanzliste 2 anzupflanzen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
8.3 Zwischen Parkplatzfläche und Freizeit-/Maßnahmenfläche M1 wird aufgrund der Herstellung der Parkplätze 

auf Straßenniveau eine Böschung zur angrenzenden Grünfläche entstehen. Die Böschung ist mit 
standortgerechten, heimischen Laubholzarten zu bepflanzen (siehe Pflanzliste 2). Die Anpflanzung ist 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

8.4 Zum fortgesetzten Erhalt der vollen ökologischen Funktionsfähigkeit der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
der Brutvogelgilde der Gehölzbrüter sind zeitnah, d.h. innerhalb von max. 5 Jahren nach Baubeginn  
insgesamt 197,50 lfd. Meter Gehölzanpflanzungen gem. Pflanzliste 2 vorzunehmen. Für die 
Gehölzanpflanzung am Rand der Maßnahmenfläche M1 zur Niederung hin ist die Pflanzliste 3 anzuwenden. 
Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. (vorgezogene 
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA1)

Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung
8.5 Am geplanten Feuerwehrgebäude sind die auf der Böschung vorhandenen Gehölze zu erhalten und durch 

Anpflanzungen gemaß Planzliste 2 zu ergänzen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. Die Brombeeren können durch heimische Gehölze ersetzt werden.

8.6 Am Südostrand des WA 3 sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten und durch Anpflanzungen gemäß 
Pflanzliste 2 bis zum Geh- und Radweg zu ergänzen (Artenschutzrechtliche CEF 1-Maßnahme - 
Herstellung einer Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermausarten). Die Anpflanzung muss 
eine Mindesthöhe von 3 m aufweisen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Pflanzlisten
Pflanzliste 1 - für Baumpflanzungen im Gebiet
Berg- und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus und A. platanoides), Feldahorn (Acer campestre), Roßkastanie 
(Aesculus hippocastanum), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogelkirsche (Prunus avium), Feldulme (Ulmus 
carpinifolia Resista), Eiche (Quercus robur), Linde (Tilia cordata)

Im Bereich von Stellplatzanlagen und entlang der neuen Erschließungsstraße ist auch die Pflanzung folgender 
klimawandeltauglicher Arten zulässig:

Feldahorn (Acer campestre "Elsrijk), Dreilappiger Ahorn (Acer monospessalum), rotblättriger Spitzahorn (Acer 
platanoides "Royal Red"), Fraxinus ornus (Blumenesche), Scharlach-Apfel (Malus tschonoskii), Hopfenbuche 
(Ostrya carpinifolia), Spanische Eiche (Quercus hispanica „Wageningen“), Stieleiche (Quercus robur "Fastigiata"), 
Mehlbeere (Sorbus aria "Majestica"), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia "Brouwers"), Silberlinde (Tilia 
tomentosa „Brabant“)

•Pflanzgut: Hochstamm, 3xv.m.B., Stammumfang 16-18 cm.

Pflanzliste 2 - Flächen (für die Erhaltung und) zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im Gebiet
Feldahorn (Acer campestre), Roterle (Alnus glutinosa), Hainbuche (Carpinus betulus), Hasel (Corylus avellana), 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monigyna), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Gewöhnliche 
Traubenkirsche (Prunus padus), Hundsrose (Rosa canina), Vielblütige Rose (Rosa multiflora), Salweide (Salix 
caprea mas), weitere Weidenarten (Salix spec.), Holunder (Sambucus nigra), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), 
Gew. Schneeball (Viburnum opulus) und als Baumarten Berg- und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus, A. 
platanoides), Vogelkirsche (Prunus avium), Eiche (Quercus robur) und Winterlinde (Tilia cordata).

•Pflanzabstand 1m x 1m
•Pflanzgut: leichte Sträucher mind. 3-triebig, 2xv 60-100 / leichte Heister 2xv 125-150
•die Flächen sind mit Mulch abzudecken und ggf. vor Verbiss zu schützen.

Pflanzliste 3 - Anpflanzung am Rande der Maßnahmenfläche M1
Roterle (Alnus glutinosa), Weidenarten (Salix spec.) und Gew. Traubenkirsche (Prunus padus).

Pflanzgut: leichte Sträucher/leichte Heister 2xv, Höhe 60-100.

TEXT - TEIL B

Erhaltung § 9 (1) Nr. 25b BauGB
8.7 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume und Geholzbestände im Plangebiet sind dauerhaft zu erhalten, 

ordnungsgemäß zu pflegen und bei Abgang gleichartig gem. Runderlass zu ersetzen.

8.8 Der nachrichtlich übernommene Knick ist dauerhaft zu erhalten, bei Abgang zu ersetzen und nach den 
Vorgaben der aktuellen Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen.

Teilversiegelung
8.9 Die Pkw-Stellplätze auf den privaten Grundstücken und als auch die Parkplatzflächen sind offenporig (z.B. 

Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteinen, Drainpflaster, Schotterrasen oder wassergebundenem Belag) 
auszubilden. Die Befestigung des Untergrundes ist mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. Die 
Parkplatzfläche vor der Freizeitfläche ist zwingend als Schotterrasen oder mit Rasengittersteinen anzulegen 
und mit geeigneten Grassaaten anzusäen. Auf der Fläche der Feuerwehr kann von der Vorgabe abgewichen 
werden, wenn technische Anforderungen eine wasserdurchlässige Ausführung nicht zulassen.

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
8.11 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist, soweit die örtlichen Bodenverhältnisse 

eine Versickerung zulassen, innerhalb des Plangebietes zu versickern. Die Entwässerungseinrichtungen sind 
in den hierfür geeigneten Teilbereichen als Versickerungsmulden herzustellen.

Kann eine Versickerung aufgrund der Bodenverhältnisse nicht erfolgen, ist dies vor Baubeginn durch einen 
entsprechenden Nachweis zu dokumentieren. Stattdessen ist eine Rückhaltung des Niederschlagswassers 
auf dem jeweiligen Grundstück herzustellen:

Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und auf den jeweiligen 
Grundstücken zurückzuhalten. Das Rückhaltevolumen soll mindestens 5 Liter pro qm Dachfläche betragen. 
Die Sammlung kann in unterirdischen Regenwassersammelbehältern oder durch die Herstellung von Rigolen 
erfolgen. Für Dächer mit Dachbegrünung wird der Ansatz um 50 % gemindert auf 2,5 Liter pro qm 
Gründachfläche.

Das weitere überschüssige unbelastete Niederschlagswasser, das nicht versickert oder auf den 
Baugrundstücken zurückgehalten werden kann, ist dem geplanten Regenrückhaltebecken zuzuführen.

8.12 Zur Rückhaltung des überschüssigen Niederschlagswassers ist in der Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung "Regenrückhaltebecken" ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken mit 
gedrosseltem Abfluss in die Vorflut zu errichten und zu betreiben.

Maßnahmenflächen M1- M4 (anrechenbarer Ausgleich)
8.13 M1 - Extensivgrünland: Die Maßnahmenfläche M1 ist als extensives Feuchtgrünland anzulegen, zu 

entwickeln und auf Dauer zu erhalten. Die Fläche ist zum Schutz vor Überformung einzuzäunen.
Zu Beginn ist die Fläche einmalig zu pflügen, um den vorhandenen Grasbewuchs mit Sportrasen 
unterzubauen. Anschließend ist die Fläche mit einer geeigneten Regio-Saatgutmischung für Feuchtgrünland 
aus dem Ursprungsgebiet 1 (Nordwestdeutsches Tiefland) (z.B. Regio-Saatgutmischung „feucht“ von 
Rieger-Hofmann oder Saaten-Zeller oder vergleichbares Regiosaatgut) anzusäen.

- Pflege der Fläche durch Mahd 1 x pro Jahr jeweils ab 1. Juli. Das Mähgut ist abzufahren.

8.14 M2 - Streuobstwiese: Auf der Maßnahmenfläche M2 ist eine Streuobstwiese anzulegen. Es sind Obstbäume 
als Hochstämme 12-14, 3xv.m.B., Pflanzabstand untereinander 6 m, Abstand zu angrenzenden 
Flächen/Baumreihe ebenfalls 6 m anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten.
- Pflege der Fläche durch Mahd 1 x pro Jahr jeweils ab 1. Juli. Das Mähgut ist abzufahren.

8.15 M3 + M4 - artenreiche Blühwiese: Auf den Maßnahmeflächen M3 und M4 ist eine artenreiche Blühwiese 
anzulegen, zu entwickeln und auf Dauer zu erhalten. Zu Beginn sind die Flächen außerhalb der 
Kronentraufbereiche der Bäume + 1,5m umlaufend einmalig zu pflügen, um den vorhandenen Grasbewuchs 
unterzubauen. Anschließend sind die Flächen mit einer geeigneten Regio-Saatgutmischung aus dem 
Ursprungsgebiet 1 (Nordwestdeutsches Tiefland) für Wiesen und Säume mit einem hohen Anteil von 
Stauden (z.B. von Rieger-Hofmann oder Saaten-Zeller) anzusäen.

- Pflege der Fläche durch Mahd 1 x pro Jahr jeweils ab 1. Juli. Das Mähgut ist abzufahren.

9. Nutzungsbeschränkungen oder Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärm
9.1 Die Oberfläche der Fahrgassen und der sonstigen Fahrflächen innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf ist 

mindestens in ebenem Pflaster herzustellen. Als eben gilt ein Pflaster, wenn die Summe aus Fuge und 
beiden Fasen ≤ 9 mm beträgt. Alternativ ist Asphalt einzusetzen.

Geruch
9.2 Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Feuerwehr" sind ausschließlich 

Nutzungen zulässig, bei denen sich Personen nur vorübergehend aufhalten. Dauerhafte Bereitschaftsräume 
oder Betriebsleiterwohnungen sind unzulässig.

II. Hinweise

1.Grünordnerische Hinweise
- Die untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass die Vorschriften der DIN 18920 "Schutz von Bäumen, 

Pflanzen beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen", der RAS-LG4, "Richtlinie für die Anlage von 
Straßen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von 
Baustellen" und der ZTV-Baumpflege "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege" bei der Bauausführung zu beachten sind. Danach sind die Kronentraufbereiche der 
ortsbildprägenden Laubbäume zzgl. 1,5 m von jedweden Eingriffen (Bodenauftragungen oder -abgrabungen, 
Verdichtungen oder Versiegelungen) freizuhalten.

- Die Anwendung organischer und chemisch-synthetischer Düngemittel und von Pflanzenschutzmitteln ist auf 
allen Maßnahmenflächen ganzjährig verboten.

2.Bodenschutz
- Vor der Bauausführung ist die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts zwingend erforderlich und ist als 

Forderung der unteren Bodenschutzbehörde (UBB) zur Ausführung der Arbeiten zu beachten. Auf Basis des 
Konzeptes wird die bodenkundliche Baubegleitung durchgeführt. Die Konzepte sind vor Baubeginn der 
zuständigen UBB zur Abstimmung vorzulegen.

- Auf die Einhaltung der Vorgaben des Baugesetzbuches, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchVO), des Bundesbodenschutzgesetzes sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der einschlägigen 
DIN-Normen (vor allem der DIN 19639 und 19731 zum Schutz des Oberbodens) und Sicherheitsvorschriften ist 
hinzuweisen.

3.Artenschutz
Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
- AV 1: Bauzeitenregelung Fledermäuse: Alle Fällungen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser von mehr 

als 20 cm und potenzieller Winterquartiereignung für Fledermäuse sind ausschließlich in der Zeit vom 01.12. bis 
zum 28./29.02. des Folgejahres durchzuführen. Abweichungen vom Bauzeitenfenster sind nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der zuständigen UNB unter Darlegung der betriebsbedingten, belegbaren Gründe 
zulässig und  durch eine fachliche Umweltbauaufsicht mit Darlegung von Besatzkontrollen und 
Vergrämungsmaßnahmen zu begleiten.

- AV 2: Besatzkontrolle winterquartiergeeigneter Bäume vor der Fällung
Bäume mit einer potenziellen Winterquartiereignung für Fledermäuse sind vor der geplanten Fällung zwingend 
endoskopisch auf Besatz zu überprüfen und bei nachweislicher Besatzfreiheit fachgerecht zu verschließen. Als 
Zeiträume kommen jeweils der 01.03. bis 15.05. sowie der 15.07. bis 30.11. in Frage. Für Bäume, bei denen ein 
fachgerechter Verschluss der Quartiere nicht möglich ist, wird eine artenschutzrechtliche Fällbegleitung 
erforderlich. Eine Fällung der betroffenen Bäume darf erst nach ausdrücklicher Freigabe durch die 
artenschutzrechtliche Fällbegleitung erfolgen. AV 1 bleibt hiervon unberührt.

- AV 3: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit eines Dunkelkorridors im Südosten des Plangebietes durch 
Vermeidung von Lichtimmissionen:
Der südöstliche Plangebietsrand ab Höhe des Fuß- und Radwegs bis einschließlich des südlichen Fußwegs 
muss außerhalb der Zeit von Oktober bis einschließlich März durchgehend im Dunkeln liegen und an keiner 
Stelle einer dauerhaften Erhellung von mehr als 0,1 lx ausgesetzt sein. Kurzfristige Erhellungen z.B. nach 
Aktivierung der durch Bewegungsmelder gesteuerten Leuchtkörper sind zulässig, insbesondere im Bereich der 
Rad- und Fußwege. Innerhalb des Dunkelkorridors darf die max. Beleuchtungsstärke von 0,1 lx nicht (dauerhaft) 
überschritten werden. Entlang des geplanten Rad- und Fußweges zur Bundesstraße hin sowie im Bereich des 
Fußweges im Süden des Plangebietes ist eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung der Wege mit maximal 2700 
Kelvin (nach Möglichkeit nur max. 2.200 Kelvin) einzusetzen. Zusätzlich sind dort voll abgeschirmte Leuchten zu 
verwenden. Die Lampen dürfen nicht in oder über der Horizontale abstrahlen und die Höhe der Beleuchtung ist 
auf eine Lichtpunkthöhe von max. 3 m zu begrenzen. Neben dem zentralen Dunkelkorridor dürfen auch die das 
Plangebiet flankierenden Gehölzstrukturen und sämtliche Einzelbäume in Zukunft nicht dauerhaft beleuchtet 
werden.

- AV 4: Verzicht auf nächtliche Baustellenbeleuchtung:
Zur Minimierung möglicher Auswirkung ist eine nächtliche Baustellenausleuchtung im südlichen Bereich und der
Randgehölze im gesamten Gebiet unzulässig.

- AV 5: Bauzeitenregelung I für Brutvögel
Sämtliche Arbeiten zur Baufeldfreimachung sind nur vom 01.10. bis zum 28./29.02. des Folgejahres zulässig. 
Abweichungen vom Bauzeitenfenster sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der zuständigen UNB 
unter Darlegung der betriebsbedingten, belegbaren Gründe zulässig und durch eine fachliche 
Umweltbauaufsicht mit Darlegung von Besatzkontrollen und Vergrämungsmaßnahmen zu begleiten.

- AV 6: Bauzeitenregelung II für Gehölzbrüter
Sollten die Bauarbeiten ausnahmsweise mit Genehmigung der UNB zur Brutzeit der Gehölzbrüter durchgeführt 
werden (in der Zeit vom 01.03. bis einschließlich 30.09.), ist ein 3 m breiter Saumstreifen zu den 
Bestandsgehölzen von Beeinträchtigungen jeglicher Art (Befahren, Bearbeiten, Ablagerungen etc.) freizuhalten. 
Der Schutzstreifen ist einzuzäunen und auch gegen visuelle Störreize zu sichern (z.B. Bauzaun mit Sichtschutz).

Darüber hinaus werden folgende Empfehlungen gegeben:
- Fledermaus- und insektenfreundliche Außenbeleuchtung im gesamten B-Plangebiet (siehe Artenschutzbericht 

Kapitel 8.4)
- Aufstellung eines Amphibiensperrzauns an der südwestlichen Grenze des B-Plangebiet (siehe 

Artenschutzbericht Kapitel 8.4)

4. Schallschutz
- Zur Minimierung der Emissionen der geplanten Feuerwehr wird die Installation einer lärmarmen Absauganlage 

mit einem geringen Schallleitungspegel, z.B. mit LWA = 75 dB(A) empfohlen. Diese sollte idealerweise in 
größtmöglichem Abstand zur Wohnbebauung auf dem Dach der Fahrzeughalle installiert werden.

- Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm ist die Einschaltung des Martinhorns erst im Zuge der 
öffentlichen Straße zulässig. Dort gelten für Feuerwehren die Sonderechte nach § 35 StVO.

5. Wasserrechtliche Erlaubnispflicht
- Es wird darauf hingewiesen, dass die Herstellung von Regenwasserversickerungsrigolen auf den jeweiligen 

Grundstücken der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde bedarf.

6. PV-Pflicht
- Beim Neubau von Gebäuden sind auf den hierfür geeigneten Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie (Photovoltaik) gemäß § 26 EWKG zu installieren und zu betreiben. Es gilt die jeweils gültige 
Fassung des Gesetzes.

7. Archäologisches Interessensgebiet
- Das Archäologische Landesamt weist darauf hin, dass der Plangeltungsbereich innerhalb eines archäologischen 

Interessensgebietes liegt. Auf die Rechtsvorschrift nach § 15 DSchG wird hingewiesen: Wer Kulturdenkmale 
entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 
und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dinqliche Zeugnisse wie Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
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